
  

 

  
  

 

Du und die NGG. 
Die Leistungen für unsere Mitglieder. 

10 gute Gründe, 

NGG-Mitglied zu sein! 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

8. 

9. 

7. 

10.

Beratung  
bei allen Fragen rund um Arbeit,  
Ausbildung und  Soziales. 
 
 
 
 
 
 

Rechtsschutz 
für Arbeits- und Sozialrecht -  
kostenlos für NGG-Mitglieder. 
 

Tarifverträge  
verbessern die Arbeitsbedingungen.  
Anspruch haben nur Mitglieder. 
 

Unterstützung  
bei Streik, in Notfällen und bei  
Maßregelungen durch den Arbeitgeber. 
 

Freizeitunfall-Versicherung  
falls zu Hause, unterwegs oder im  
Urlaub ein Unfall passiert. 
 

Mehr als 150 Jahre Kompetenz.  
Seit über 150 Jahren stehen wir unseren  
Mitgliedern  mit Rat und Tat zur Seite.  
 

Betriebsräte 
Die NGG hilft bei der Wahl und berät die  
gewählten Betriebsräte. 
 

Bildungsangebote  
zu aktuellen und interessanten Themen:  
Futter für den Kopf! 
 

Mitgliedermagazin  
Gedruckt oder in der App -  
für Mitglieder kostenlos. 
 

NGGPlus  
Besonders günstige Angebote von der Bank bis  
zum Musical: www.ngg-mitgliedervorteil.de 

Gute Löhne sind kein Glückspiel 
Tarifarbeit ist das Kernstück unserer Leistungen. Entgelte 
erhöhen sich nicht von selbst oder durch die Großzügigkeit 
der Arbeitgeber. Nur dort, wo deine NGG stark im Betrieb mit 
ihren Mitgliedern vertreten ist, kann in den Verhandlungen 
mit Arbeitgebern über Entgelte, Arbeitszeit, Zuschläge,     
Urlaubsdauer und Sonderleistungen für alle gemeinsam eine 
gute Lösung gefunden werden. 
 

Mehr als 2.500 Tarifverträge hat die NGG in ihrem Organisati-
onsbereich abgeschlossen. Durch tarifliche Leistungen wer-
den unsere Mitglieder gegenüber den gesetzlichen Regelun-
gen bessergestellt, zum Beispiel durch: 
>  regelmäßige Verbesserung der Entgelte 
>  Urlaubs– und Urlaubsgeldregelungen 
> Zuschläge bei Mehr-, Sonn- und Feiertagsarbeit 
 

Beispiele für tarifliche Regelungen 

Gesicherten Rechtsanspruch auf Leistungen aus 
Tarifverträgen haben nur Mitglieder der NGG. 

 

 

Gewerkschaft  
Nahrung-Genuss-Gaststätten 
 
 
 

Region Lüneburg 

Dein Kontakt zur NGG Region  

Heiligengeiststr. 28 | 21335 Lüneburg 

www.ngg-lueneburg.de | facebook über: 

Tel: 04131-42 14 60 | Mail: region.lueneburg@ngg.net 

 NGG-Tarifverträge  Gesetzlicher  Anspruch 

Festgelegte Entgelte für einzel-
ne Tätigkeiten von meistens 
deutlich über Mindestlohn! 

2018: 8,84 Euro pro Stunde 
2019: 9,19 Euro pro Stunde 
2020: 9,35 Euro pro Stunde 

jährliche Entgelterhöhungen kein Anspruch 

37-39 Stunden Woche 48 Stunden Woche 

Urlaub bis zu 30 Arbeitstagen 20 Arbeitstage 

Urlaubs– und Weihnachtsgeld kein Anspruch 

Zuschläge für besondere   
Arbeitszeiten kein Anspruch 



 

 

            

 
3.750 Mitglieder sind ein starkes 
Team in der Region Lüneburg 
Seit mehr als 150-Jahren sind wir die Interessensvertretung 
für die Arbeitnehmer in der Nahrungs- und Genussmittelin-
dustrie, im Lebensmittelhandwerk und im Hotel- und Gast-
stättengewerbe. Wir stehen an der Seite unserer Mitglieder 
und setzen ihre berechtigten Anliegen in unserer Tarifarbeit 
um. Dadurch haben Mitglieder der NGG durchschnittlich 
länger Urlaub, höhere Einkommen und Zusatzleistungen. 
Dazu kommen regelmäßige Entgelterhöhungen. Wie erfolg-
reich die NGG in Tarifverhandlungen mit einem Arbeitgeber 
ist, entscheiden oft nicht die guten und richtigen Argumente, 
sondern allein die Anzahl der Mitglieder im Betrieb ist aus-
schlaggebend für die Durchsetzungskraft einer Forderung.   
 

1 Prozent die sich lohnen 
Das gibt es nicht umsonst. Der Mitgliedsbeitrag beträgt        
1 Prozent des Bruttoeinkommens. Beispiele: Bei einem  
Minijob von 450 Euro beträgt der Beitrag 4,50 Euro monat-
lich und bei einem Grundeinkommen von 1.800 Euro entfal-
len 18 Euro als Beitrag für die NGG.  
Das ist solidarisch, gerecht und mit einer Vielzahl von Leis-
tungen verbunden. Übrigens: Beiträge zur Gewerkschaft 
werden bei der Einkommenssteuererklärung als Sonderaus-
gaben anerkannt. Und bei Krankheit, Arbeitslosigkeit oder 
Elternzeit reduziert sich der Monatsbeitrag auf 2,60 Euro. Wir 
sind für dich da. Gerne steht dir unser Team in Lüneburg für 
deine Fragen Rede und Antwort. 

Jederzeit 
rechtliche Hilfe 
 

Recht haben und Recht bekommen sind zwei verschie-
dene Dinge. 
 

Das kannst du auch über eine Rechtschutzversicherung 
haben. Klar! Aber bei uns richtet sich dein Beitrag nach 
deinem Einkommen. Und übrigens: Rechtsschutzversi-
cherungen verhandeln keine Tarifverträge. 
 

Für NGG-Mitglieder gibt es kostenlose Hilfe und Rechts-
schutz durch den DGB Rechtsschutz! Bei Kündigungen, 
ausstehenden Entgeltzahlungen, Diskriminierung, Streitig-
keiten nach Arbeitsunfällen, mit der Agentur für Arbeit, 
dem Jobcenter, der Rentenversicherung, der Kranken-
kasse… Ohne Rechtsschutz kann man hier schnell auf 
Kosten von mehreren Hundert oder sogar Tausend Euro 
sitzen bleiben - auch wenn man gewinnt! 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Außerdem gibt es keine Selbstbeteiligung. Das heißt, dass 
auch jede „kurze Frage“, jede Rechtsberatung und alle 
vorgerichtlichen Hilfen und Aktivitäten durch uns garan-
tiert kostenfrei sind! Und das, so oft ihr Unterstützung 
braucht oder euch nur mal kurz bei uns absichern wollt! 

 

Partner der Betriebsräte 
Wir stehen an der Seite unserer Betriebsräte und sind die 
erste Adresse für alle Fragen der betrieblichen Mitbestim-
mung. Mit unserer Unterstützung leisten wir unseren 
Beitrag die Arbeitsbedingungen vor Ort zu verbessern. 
Wir vernetzen ganze Branchen und bieten Weiterbildun-
gen und Qualifizierungen für unsere ehrenamtlich tätigen 
Kolleginnen und Kollegen. 

Freizeit-Unfallversicherung 
Die NGG hat für ihre Mitglieder einen Gruppen-
Unfallversicherungsvertrag abgeschlossen, von dem alle Mit-
glieder, die der NGG mindestens 12 Monate angehö-
ren, kostenlos profitieren. Die Freizeit-Unfallversicherung bie-
tet umfassenden Versicherungsschutz, wenn in der Freizeit 
oder zu Hause, unterwegs oder im Urlaub ein Unfall passiert. 
 

Die Leistungen der Versicherung sind vom Beitrag abhängig. 
Sie gewährt folgende Leistungen:  
> Todesfall-Leistung in Höhe des 200fachen Monatsbeitrages 

des Mitglieds 
> Invaliditäts-Leistung in Höhe des 500fachen Monatsbeitra-

ges, mindestens jedoch 1.300,00 Euro  
> Unfall-Krankenhausgeld (einmalige Entschädigung für jeden 

Unfall) bis zum 30fachen eines Monatsbeitrages, höchstens 
jedoch 52 Euro je Tag der stationären Behandlung. 

 
 

Gewerkschaftliche  
Unterstützungseinrichtung 
 

Machen Arbeitnehmer mal einen Fehler im Job, kann es sein, 
dass sie auch selber für den Schaden haften müssen! Das 
kann mit Pech schon mal in die Tausende gehen…  
Welche Fehler können das sein: Z.B. Unfälle mit dem Gabel-
stapler, Anwendung falscher Rezepturen, Schlüsselverlust 
oder Unfälle mit dem Auto auf dem Arbeitsweg. Hierfür gibt es 
exklusiv für Gewerkschaftsmitglieder die GUV/ Fakulta, die bei 
solchen Schäden hilft! Die Berufshaftpflicht für Arbeitnehmer 
gibt´s exklusiv für NGG-Mitglieder zusätzlich für einen Jahres-
beitrag in Höhe von 21 Euro. 

 
Ferien 
 

Auch wenn es um's Reisen geht, bringt die Mitgliedschaft bei 
NGG ganz konkrete Vorteile: NGG-Mitglieder und ihre Fami-
lien profitieren von den Vorzugspreisen des Gemeinnützigen 
Erholungswerks (GEW). Ob Urlaub am Strand oder in den 
Bergen, Ferien in Deutschland oder in Europa - beim GEW ist 
für jeden Geschmack etwas dabei. 
 

»Über 700 Kolleginnen und Kollegen setzen sich in ganz Deutsch-

land dafür ein, dass unsere Mitglieder zu ihrem Recht kommen.« 

 

»Dein NGG-Team der Region Lüneburg: v.l.n.r. Susanne Kroyer 

(Mitgliederservice), Steffen Lübbert (Geschäftsführer), Olli Taegtow 

(Regionsvorsitzender) und Manuela Schäffer (Gewerkschaftssekretärin)« 


